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II- b~O der Beilagen zu den ste!1ographid1en Protok~lIen des Natio~aL~,tes 

BUNDESMINISTERIUM 
XII. Gesetzgebungsperiode 

FUR WIEN, 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 161.990-12/70 
Parlamentarische Anfrage Ur;, 202/J:-­
an die Bundesregierung, betreffend -. --­
Empfehlung Nr. 564 der_Beratenden 
Versammlung des Europarates über 
den Erwerb der _ Staatsbürgersqhaft -
des Gastlandes durch Flüchtlinge. 

.:<J3 61 A. B. 
zu .{,-vv /J.t! _ 
Präs.am.~_J!-~~.9, .1970 

Zu da. Note Zl .. 202/J-NR/70 
vom 8.· Juli 1970 -

An. den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

in VI i e n 

. Die Abgeordneten _zum Nationalrat RADDWER und Ge­
noss-en haben ron 8. Juli 1970 an die Bundesregierung, 
unter Bezugnahme auf die von der Beratenden Versamm­

-lung des Europarates -am 30. -Sep'ternber 1969 angenom~ -_ 
-niene EmpfehlUng Nr~ 564, -het-reffend den Erwerb der 
Staatsbürgerschaftdes Gastlandes durch Flüchtlinge, 
folgende 

A n f r a-g e 

gerichtet: 

-"Ist die Bundesregierung bereit, gemäß den in 
Absatz 9 in dieser Empfehlung enthaltenen Vorschlägen 
zu handeln?" 
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Ich beehre mich/diese Anfrage in Entsprechung 
des Entschlu~ses ZI.15816-PrM!70 des' liinisterrates 
vom.18. Au~~st 1970 namens der Bundesregier~g wie 
folgt zu beantworten: 

"Der Empfehlung des Europarates über· den er­
leichterten Erwerb der Staatsbürgerschaft des Auf~ 
enthaltsstaates durch Flüchtlinge wurde bereits im 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 weitgehend entsprochen. 
So. sieht § 10 Absatz2Staatsbiirgerschaftsgesetz 1965 

. vor, daß Flüchtlinge keinen Nachvleis Über das Aus­
scheiden aus dem bisherigen Staatsverband im Falle 

., . . 

.. <des E~erbs der österreichischen Staatsbürgerschaft 
zu ~rbringen haben. § 10 _z\..bsatz 3 leg.cit. sieht d.en 
erleichterten Erwerh.der österreichischen Staatsbür-- . 

gerschaft nach einem.mindestens vierjiihrigen ununter-:-
brochenenordentlichen Wohnsitz. im Gebiet der Repu.- . 
blil\: Österreich.bei Vorliegen.besondersberücksichti­

. gungswürdiger Gründe vor, wobei d:i,.e Flüchtlingseigen­
schaft als. berücksichtiß'UngsvrürdigerGrund im Sinne 
dieser Gesetzesbestimrnung zu werten ist. AJ,s berück­
sichtigungsvvürdig wird weiters die Ehe eines Flücht-

.lings mit einer österreichischen Staatsbürgerin ange-

. sehen. Schließlich sieht §11 Staatsbürgerschaftsge­
setz 1965 vor, . daß anläßlicl1 der AusübUng deseinge­
räumten freien Ermessens besonders aU.fden Umstand 
Bedacht zu nehmen ist, daß der FremdeFI~chtling im 
Sinne der Konvention vom 28. Juli 1951, BGBI. Nr.55/1955, 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ist. 

-.. 

r 
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Hingegen können 'elie Richtlinien des Abschnittes' 

. '. (iii) der 1:.rllpfGlilung fiil"d.as Österreichiscne' Staats~. 
. '. . . K' '. '. 

bürgersc~1aftsrechtnicht ÜbernOillL'len werden,' da ustcr-
. reic11einesder.· ersten AuffCl-nglfiuder für . Flüchtlinge .. 

. .' . 

ist u..11C. somit in 'Österreich geborene Fl.üchtlings};:in.:... 

· . der ,auch wenn sie sich nur vorübergehend inoinem' 

Flüchtlingslager aufhalten, die österreicliische' Staats-
, 

.bürgerschaft erlan[,;en würden, hingegen die Eltern;iel-

' . .fach di9 Absicht haben,nicht in Österreich zu 'v~l~blei­

. ben, sondern. auszuwandern • .lI.us den gleichen GründEnl 

kann auch für jUfjcndlich.G Flüchtlinge kein Rechtsan­

spruch auf die StuG.tsbürgerschaftsverleihung cinge­

räum t':lerd en. 

Zu den im Abschnitt (ii) angefiihrtenRichtlinien 

· Y.'frd bemer]rt, claß § 7 Absatz 2 Staatsbürf::erschaftsgc­

setz 1865 vorsieht, daß ein eheliches 'Kind, dessen 

· . Vate:::' Fremder ist oder im ZeitpunJd seines vor der. 

Geburt des Kindes erfolgten Ablebens \'la~, ·mi t seiner' 

· Geburt 'die Stacltsbürgerschaft er;.'lirbt·,. wenn die Llut­

tel." in Zei tpu1.'1kt seiner Geburt Staatsbürcerin ist, 

.. sofern- es sonst staatenlos we.re.· Diese BestiDi'11Ung kann. 

"aus den oben angeführten Erwägungen leüler nicht auS 

· Flüchtlingeu.."lter der. J'lU1.abme einer de facto Staaten­

.losigkeit ausgedehnt ','lerden. 

Diese Stellungnahme .. :/Urdo dem L'uropara.;t in Bea..'1.t.,.. 

wortlmg der Entschließung des !·.-liniGterko!:ütee~"i:an die' 

J:1itgliedsta~ten, der Empfehlung .564 soweit als möglich 

Rechnung zu tragen,übermittelt und ist in Europarat­

DoktL'TIcnt CH (70)59 vof,127. April 1970 el1tbalte!l~ 

. 'Nenn SOIJit . auch eine ITovcllierung der beste-· 

· henden Staatsbürgerschaftssesetzgebul1g in n~~ __ chGter 

Zeit nicht in Aussicht genomr:lCu j;st, so wird elie 

Bun:desregierung doch. alle in ihrem Bereich liege~­

den EÖßlichkeiten ausnützen, url besondere Härten 

fih· ::?lüchtlince zu verneiden. 1l 

1':""· 
,,~en, 
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